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Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 
Satz 2 Aktiengesetz 
 
Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Gemäß § 4 Ziff. 4 der in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung gültigen Fassung 
der Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. 
Dezember 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
Euro 1.998.579,55 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen 
Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Das 
genehmigte Kapital wurde ursprünglich auf der Hauptversammlung vom 28.04.2006 in Höhe von 
Euro 12.000.000,00 beschlossen und am 23.05.2006 in das Handelsregister eingetragen. 
Dieses ursprünglich bestehende genehmigte Kapital wurde bereits zum Teil im Rahmen des 
Börsengangs der Gesellschaft im Juli 2006 ausgeübt. Der Vorstand hat am 13.06.2006 im Zuge 
des Börsengangs mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der 
Gesellschaft um EUR 10.001.420,45 auf  EUR 73.001.420,45 gegen Bareinlagen zu erhöhen. 
Diese Kapitalerhöhung wurde in voller Höhe durchgeführt und am 03.07.2006 ins 
Handelsregister eingetragen, so dass das genehmigte Kapital in Höhe von EUR 1.998.579,55 
gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft in der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Einladung gültigen Fassung das nunmehr noch verbleibende genehmigte Kapital (genehmigtes 
Kapital 2006) darstellt.  

 
Um dem Vorstand der Gesellschaft auch in zeitlicher Hinsicht die volle Flexibilität zur Nutzung 
der Ermächtigungsgrundlage einzuräumen, soll die Ermächtigung zur Kapitalerhöhung in § 4 
Ziffer 4 der Satzung aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung mit einer Laufzeit bis zum 
25. Juni 2013 ersetzt werden, welches die Verwaltung der Gesellschaft ermächtigt, das 
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2013 ganz oder teilweise, 
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 2.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes 
Kapital 2008). Hierdurch bleibt der Vorstand in der Lage, auch über den 31.12.2008 hinaus die 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen 
anzupassen und kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit 
der Umsetzung von strategischen Entscheidungen zu reagieren. 

 
Die Aktien, die aufgrund der unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Ermächtigung 
ausgegeben werden können, sollen den Aktionären grundsätzlich zum Bezug angeboten 
werden. Bei dem zur Beschlussfassung vorgeschlagenen genehmigten Kapital ist jedoch mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre möglich: 
- Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals ermächtigt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 
zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. Hierdurch soll der Vorstand in die 
Lage versetzt werden, ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an anderen Unternehmen von Dritten gegen Ausgabe 
von Aktien zu erwerben, wodurch der Handlungsspielraum des Vorstands im internationalen 
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Wettbewerb deutlich erhöht wird, da insbesondere bei Unternehmenszusammenschlüssen 
oder dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen die zu 
erbringende Gegenleistung zunehmend in Form von Aktien des Erwerbers erbracht wird. 
Gerade bei den immer größer werdenden Unternehmenseinheiten, die bei derartigen 
Geschäften betroffen sind, können die Gegenleistungen oft nicht in Geld erbracht werden, 
ohne die Liquidität der Gesellschaft zu strapazieren oder den Grad der Verschuldung in nicht 
wünschenswertem Maße zu erhöhen. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu 
einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der 
vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung 
von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen 
Vorteile wären nicht erreichbar. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, 
ob er von dem Genehmigten Kapital zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien 
Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder 
Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob der Einsatz des 
genehmigten Kapitals notwendig ist und ob der Wert der neuen Aktien in angemessenem 
Verhältnis zum Wert des zu erwerbenden Unternehmens oder der zu erwerbenden 
Unternehmensbeteiligung steht. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird dabei vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der Interessen der 
Gesellschaft und deren Aktionären festgelegt werden.  

 
- Zudem soll das Bezugsrecht beim genehmigten Kapital ausgeschlossen werden können, 

wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen 
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Die Verwaltung wird im 
Falle der Ausnutzung dieser Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der 
Erhöhung des Grundkapitals einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises gegenüber dem 
Börsenpreis möglichst gering halten und auf voraussichtlich höchstens 3 %, jedenfalls aber 
auf höchstens 5 % beschränken. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die 
Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und 
dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und 
damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige 
Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit grundsätzlich zu einem 
höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. 
Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Es kommt 
zwar dadurch zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen 
Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative 
Beteiligungsquote und ihren relativen Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen 
die Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben. 

 
Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist auf einen Anteil von höchstens 10 % des 
Grundkapitals beschränkt. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss 
veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. Diese Anrechnungen erfolgen 
im Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung. 

 
- Falls der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 

keinen Gebrauch macht, soll der Vorstand auch im Rahmen des genehmigten Kapitals 
ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für 
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Spitzenbeträge auszuschließen, die aufgrund der Festlegung des 
Kapitalerhöhungsverhältnisses entstehen. Dieser sehr begrenzte Ausschluss des 
Bezugsrechts macht die Durchführung der Emission von neuen Aktien häufig erst möglich 
und ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden 
entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung 
auf Spitzenbeträge gering und daher sachlich gerechtfertigt.  

Die vorgeschlagene Laufzeit des genehmigten Kapitals 2008 bis zum 25. Juni 2013 entspricht 
dem gesetzlich zulässigen Rahmen. Im Falle der konkreten Ausnutzung der vorgeschlagenen 
Ermächtigung wird der Vorstand der auf die Ausnutzung folgenden ordentlichen 
Hauptversammlung darüber berichten.  
 

Schrobenhausen, im Mai 2008 

BAUER Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

 


